
NRW: A13 nur für neu ausgebildetet
Grundschullehrer?
Beitrag von „WillG“ vom 23. Januar 2018 22:23

Zitat von Lehramtsstudent

Meine Meinung dazu ist folgende: Wenn sich Leute aus der Praxis (z.B. Lehrer im
Studienbereich Didaktik, Ärzte im Studienbereich Medizin, etc.pp.) ein kleines Zubrot zu
ihrem eigentlichen Gehalt verdienen wollen, finde ich das im Rahmen dieser
Lehrbeauftragungen grundsätzlich nicht verkehrt.

Doch. Das ist grundverkehrt. Solange sich immer wieder genügend Leute finden, die solche
Lehraufträge trotz schlechter Bezahlung bzw. fehlender Entlastung im eigentlichen
Unterrichtsdeputat übernehmen, besteht überhaupt keine Veranlassung, ordentliche Stellen in
Form von Akademischen Ratsstellen oder wenigstens richtigen Abordnungen zu schaffen. Der
Laden läuft ja auch so.
Dass es für den Mittelbau kaum unbefristete Stellen gibt, ist ein weiterer Skandal, der damit
vage zusammenhängt.
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